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3815/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist das nochmalige Anführen des 
Titels nur bei Sammelnovellen notwendig; daher könnte 
dieser Titel mittels eines Abänderungsantrages 
gestrichen werden. 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Zum Stichtag der Einbringung 
erfolgte die letzte Änderung des 
Einkommensteuergesetzes 1988 durch 
BGBl. I Nr. 111/2023 (kundgemacht am 21.07.2023). 
Die Textgegenüberstellung wurde mit dieser Fassung 
durchgeführt.  

Weiters soll im Eingang gem. den leg. RL neben dem 
Kurztitel auch eine allfällige Abkürzung verwendet 
werden, daher müsste es im Eingang richtig heißen: 

Das Einkommensteuergesetz 1988 – EStG 1988, … 
wird wie folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xx/2023, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 18 Abs. 1 Z 5 wird der Betrag „400 Euro“ durch 
den Betrag „600 Euro“ ersetzt. 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/111
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

§ 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der 
Ermittlung des Einkommens als Sonderausgaben 
abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

 1. … 

 § 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der 
Ermittlung des Einkommens als Sonderausgaben 
abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

 1. … 

 5. Verpflichtende Beiträge an Kirchen und 
Religionsgesellschaften, die in Österreich 
gesetzlich anerkannt sind, höchstens jedoch 
400 Euro jährlich. In Österreich gesetzlich 
anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften stehen Körperschaften 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes 
gleich, die einer in Österreich gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
entsprechen. 

  5. Verpflichtende Beiträge an Kirchen und 
Religionsgesellschaften, die in Österreich 
gesetzlich anerkannt sind, höchstens jedoch 
400600 Euro jährlich. In Österreich gesetzlich 
anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften stehen Körperschaften 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gleich, die einer in 
Österreich gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft entsprechen. 

 2. In § 124b wird folgende Z 448 angefügt:  

§ 124b. 

 1. … 
 § 124b. 

 1. … 

  „448. § 18 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024 anzuwenden.“ 

 448. § 18 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024 anzuwenden. 
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